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58/02 Energierecht

Norm

GWG 2000 §161 Z3;

GWG 2011 §4 Z4;

GWG 2011 §47;

1. GWG 2011 § 4 heute

2. GWG 2011 § 4 gültig ab 28.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 150/2021

3. GWG 2011 § 4 gültig von 22.11.2011 bis 27.07.2021

1. GWG 2011 § 47 heute

2. GWG 2011 § 47 gültig ab 28.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 150/2021

3. GWG 2011 § 47 gültig von 22.11.2011 bis 27.07.2021

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): Ro 2014/04/0073

Rechtssatz

Nach Ansicht des VwGH ist davon auszugehen, dass die sich im ersten Fall des § 161 Z 3 GWG 2011 niederschlagende

Grundregel, wonach bei Stellung eines Antrags auf Zerti@zierung keine Strafbarkeit (jedenfalls nach diesem

Tatbestand) besteht, ebenso für die Auslegung des zweiten Falles heranzuziehen ist. Auch wenn der zweite Tatbestand

des § 161 Z 3 GWG 2011 seinem Wortlaut nach nur auf das Führen des Betriebes ohne Zerti@zierung abstellt, ist dies

angesichts des Gesamtzusammenhangs der Regelung dahin zu verstehen, dass dieser Tatbestand dann nicht (mehr)

erfüllt ist, wenn ein weiterer Antrag auf Zerti@zierung gestellt wurde. Die gegenteilige AuDassung würde die dem

Gesetz nicht zu unterstellende Konsequenz nach sich ziehen, dass ein Fernleitungsnetzbetreiber, dessen

Zerti@zierungsantrag einmal abgewiesen wurde, um straDrei zu bleiben, die Einstellung des Betriebes in die Wege

leiten müsste.Nach Ansicht des VwGH ist davon auszugehen, dass die sich im ersten Fall des Paragraph 161, ZiDer 3,

GWG 2011 niederschlagende Grundregel, wonach bei Stellung eines Antrags auf Zerti@zierung keine Strafbarkeit

(jedenfalls nach diesem Tatbestand) besteht, ebenso für die Auslegung des zweiten Falles heranzuziehen ist. Auch

wenn der zweite Tatbestand des Paragraph 161, ZiDer 3, GWG 2011 seinem Wortlaut nach nur auf das Führen des

Betriebes ohne Zerti@zierung abstellt, ist dies angesichts des Gesamtzusammenhangs der Regelung dahin zu

verstehen, dass dieser Tatbestand dann nicht (mehr) erfüllt ist, wenn ein weiterer Antrag auf Zerti@zierung gestellt

wurde. Die gegenteilige AuDassung würde die dem Gesetz nicht zu unterstellende Konsequenz nach sich ziehen, dass

ein Fernleitungsnetzbetreiber, dessen Zerti@zierungsantrag einmal abgewiesen wurde, um straDrei zu bleiben, die

Einstellung des Betriebes in die Wege leiten müsste.
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